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Eine gescheiterte Wiedereingliederung aufgrund der Grunderkrankung, also ein Abbruch, weil
man sich nicht in der Lage sieht seinen Dienst wieder aufzunehmen, führt zu einer Überprüfung
der Dienstfähigkeit und wenn die Dienstunfähigkeit bescheinigt wird in Konsequenz zur
vorzeitigen Pensionierung. Das Ruhegehalt entspricht der Mindestpension nach 5 Jahren plus x
(da wird noch irgendwas drauf gerechnet).

Nach 1 Jahr erfolgt die erste Überprüfung, ob sich der Status der Grunderkrankung geändert
hat, sprich eine Besserung/Genesung eingetreten ist und dann ggf. eine neuer Versuch der
Wiedereingliederung.

In NRW, ob das überall so abläuft, weiß ich nicht.
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